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Unser aktuelles Interview

Minister Abdul Wahab Safi und Minister Hans-Joachim Heusinger tau
schen in Anwesenheit des Botschafters der Demokratischen Republik 
Afghanistan in der DDR, Mohammad Shafi, die Urkunden der Verein
barung über die Zusammenarbeit der beiden Ministerien aus.

Revolutionäre Staats- und Rechtsentwicklung 
in der Demokratischen Republik Afghanistan
Vom 14. bis 22. September 1983 weilte eine Delegation des 
Ministeriums für Justiz der Demokratischen Republik Afgha
nistan unter Leitung des Ministers für Justiz und General
staatsanwalts, Abdul Wahab S a f i ,  zu einem Besuch in der 
DDR. Die Redaktion hatte die Möglichkeit, mit dem Minister 
ein Gespräch zu führen.

Genosse Minister, die Juristen der DDR verfolgen mit Inter
esse und Sympathie die revolutionäre, antiimperialistische 
Umgestaltung in der Demokratischen Republik Afghanistan. 
Würden Sie bitte unseren Lesern erläutern, welches die er
sten Maßnahmen waren, die von der Führung der Demokra
tischen Volkspartei Afghanistans und dem Revolutionsrat 
nach der national-demokratischen Revolution im April 1978 
eingeleitet wurden?

Die April-Revolution hat in unserem Lande den Weg zu na
tionaler Erneuerung und sozialem Fortschritt gebahnt. Ihre 
wichtigste politische Errungenschaft ist die unter Führung 
der DVPA errichtete revolutionäre Macht, die sich auf das 
Bündnis der Arbeiter und Bauern sowie auf den Beistand 
der anderen Schichten der Werktätigen, aller wahren Patrio
ten stützt.

Mit der April-Revolution 1978 hat das werktätige Volk 
die Fesseln des Feudalismus und vorfeudaler Verhältnisse 
abgestreift, während sich nach der Beseitigung des monar
chistischen Regimes durch den Umsturz vom Juli 1973 die 
sozialökonomisehe Lage in unserem Land kaum verändert 
hatte. Bereits in der ersten programmatischen Erklärung des 
Revolutionsrates vom Mai 1978 wurde die Aufgabe gestellt, 
die wirtschaftliche Rückständigkeit des Landes zu beseiti
gen und das Lebensniveau der Bevölkerung zu erhöhen. Die 
Verwirklichung dieser Aufgabe ist vordringlich, denn die 
Menschen müssen die Vorzüge der neuen Ordnung im All
tag spüren.

In einem rückständigen Agrarland, in dem mehr als 
80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind, 
ist die konsequente Durchführung einer Bodenreform die ma
terielle Basis des ökonomischen und gesellschaftlichen Fort
schritts überhaupt. Bedenken Sie bitte: Vor der April-Revo
lution gehörte den 1,5 Millionen Bauernwirtschaften etwa 
55 Prozent des bearbeiteten Bodens, während die Großgrund
besitzer, die nur 5 Prozent der Bevölkerung ausmachten, 
44 Prozent des bearbeiteten Bodens besaßen. Viele Bauern 
hatten überhaupt kein Land und waren deshalb gezwungen, 
dieses von den Gutsbesitzern zu knechtenden Bedingungen 
zu pachten oder sich als Landarbeiter zu verdingen.

Das Zentralkomitee der DVPA, der Revolutionsrat und 
die Regierung trafen deshalb bald nach dem Sieg der April- 
Revolution die entsprechenden Maßnahmen zur Befreiung 
der Bauern aus mittelalterlicher Knechtschaft und Unter
drückung.

Mit welchen Rechtsvorschriften wurde die Beseitigung der 
alten, feudalen Verhältnisse in Angriff genommen?

Der Revolutionsrat legte in seinem Dekret Nr. 6 fest, daß die 
Bauern von ihrer Verschuldung an Großgrundbesitzer und 
Geldverleiher völlig oder teilweise befreit werden. Das be
traf mehr als 80 Prozent der Dorfbevölkerung.

Ende November 1978 trat das Dekret Nr. 8 des Revolu
tionsrates über die Boden- und Wasserreform in Kraft, mit 
dem die grundlegende Umgestaltung der Landwirtschaft be
gann. 'Die Höchstgrenze für Landbesitz wurde auf 30 Jerib 
(= 6 Hektar) festgelegt. Darüber hinaus gehender Grundbe
sitz wurde enteignet und unentgeltlich an landlose und land
arme Bauernfamilien entsprechend der Familiengröße ver
teilt. Zugleich gewährte die Regierung den Bauern zu günsti
gen Bedingungen Kredite zum Ankauf von Saatgut, Dünge
mitteln, Landmaschinen und Geräten.

Im vergangenen Jahr ist mit der Verwirklichung eines 
auf mehrere Jahre berechneten Programms zur konsequen
ten Durchführung der Boden- und Wasserreform begonnen 
worden. In acht Bezirken ist weiteres Land verteilt worden. 
Es existieren auch Pläne für die Erschließung von bisher 
noch unbearbeiteten Bodenflächen und den Bau von Bewäs- 
serungs- und Meliorationsanlagen. Die Bauern erhalten neue 
Landbesitz- und Wassemutzungsurkunden.

Zur grundlegenden Umgestaltung der Agrarverhältnisse 
gehört natürlich auch die Förderung des genossenschaftli
chen Zusammenschlusses der Bauern. Ende März 1982 wurde 
ein Gesetz über die Genossenschaften verabschiedet, das 
Produktions-, Versorgungs- und Absatzgenossenschaften be
trifft. Die Genossenschaften erhalten vorteilhafte Bankkre
dite und werden beim Kauf von Landmaschinen, Qualitäts
saatgut und Mineraldünger sowie beim Absatz landwirt
schaftlicher Erzeugnisse unterstützt.

Übrigens fördern die staatlichen Organe die verschiede
nen Formen des Genossenschaftswesens auch bei Handwer
kern, Händlern und Kleinproduzenten.

Nun hat sich die Gesetzgebung der neuen revolutionären 
Macht ja nicht auf die Landwirtschaft beschränkt...

Nein, natürlich nicht. Lassen Sie mich noch kurz zwei weitere 
wichtige Rechtsgebiete erwähnen, auf denen der Prozeß der 
revolutionären Umgestaltung Afghanistans vorangetrieben 
wird:

Bereits im Oktober 1978 wurde mit dem Dekret Nr. 7 die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau statuiert. Die Frau 
wurde von dem Druck überkommener patriarchalischer Ver
hältnisse befreit; die Zwangsehe und der Verkauf von jun
gen Mädchen wurden abgeschafft und unter Strafe gestellt. 
Alle Frauen erhielten nicht nur das Recht auf freie Wahl 
eines Ehegatten, sondern auch das Recht auf politische Be
tätigung und auf freie Berufswahl.

Auch zur Hebung des Bildungs- und Kultumiveaus sind 
Rechtsvorschriften erlassen worden. Was z. B. die Verwirk-


